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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Nutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Wolfsburg 

 
„Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 
1, 2 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Stadt am 22.03.2023 fol-
gende Benutzungs- und Gebührenordnung beschlossen:“ 

 
 
Nutzungsordnung der Stadtbibliothek Wolfsburg 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
1. Die Stadtbibliothek ist eine gemeinnützige und öffentlich-rechtliche, nicht auf Gewinn be-

dachte Einrichtung der Stadt. 
 

2. Die Stadtbibliothek stellt Bücher und andere Medien bereit. Sie dient dem allgemeinen Bil-
dungsinteresse, der Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestal-
tung. 

 

3. Jede Person ist im Rahmen dieser Benutzungs- und Gebührenordnung berechtigt, alle Einrich-
tungen und Angebote der Stadtbibliothek auf öffentlich-rechtlicher Grundlage zu benutzen. 
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4. Medien im Sinne von dieser Ordnung sind alle Bücher, Spiele, audiovisuelle Medien, Konsolen-

spiele, technische Geräte, Zeitschriften und Zeitungen, digitale und analoge Publikationen, die 
seitens der Stadtbibliothek verliehen werden oder dort genutzt werden können.  

 
§ 2 

Anmeldung 
 

1. Gegen Vorlage des gültigen Personalausweises im Ausnahmefall eines anderen Lichtbildaus-
weises mit amtlichem Adressnachweis, ggf. in Verbindung mit einer Meldebestätigung, erhält 
die*der Nutzer*in einen Nutzungsausweis der Stadtbibliothek. Juristische Personen, Behörden 
und sonstige Personenvereinigungen können die Stadtbibliothek durch eine Sondernutzung 
ebenfalls benutzen. Ihre Vertreter*in hat ihre*seine Berechtigung durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen. Der Ausweis verbleibt in der Bibliothek und kann nur zweckgebunden 
eingesetzt werden (Beispiele: Lesepat*innen, Pädagog*innen, Mitarbeitende der Stadtverwal-
tung zu dienstlichen Zwecken…). 

 
2. Minderjährige erhalten gegen Vorlage der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertre-

tung einen Nutzungsausweis der Stadtbibliothek. Sobald sie das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, ist zusätzlich die Vorlage des gültigen Personalausweises, im Ausnahmefall eines ande-
ren amtlichen Ausweises, ggf. in Verbindung mit einer Meldebestätigung erforderlich. 

 
3. Der Nutzungsausweis wird gegen Zahlung einer Nutzungsgebühr ausgehändigt. Die Gebühr 

entsteht und wird fällig mit Ausweisaushändigung. 
 

4. Die*der Nutzer*in bzw. bei Minderjährigen die*der gesetzliche Vertreter*in hat die Nut-
zungs- und Gebührenordnung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, zu beachten und 

dies durch Unterschrift zu bestätigen. 

 
 

      § 3 
Datenschutz 

 
1. Um die Leistungen der Stadtbibliothek Wolfsburg anbieten zu können, ist es erforderlich, Kunden-

daten in einem automatisierten Verfahren (Bibliotheksinformationssystem) zu verarbeiten. Diese 
Daten werden ausschließlich zur Steuerung der Benutzung und Ausleihe bei der Stadtbibliothek 
Wolfsburg verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt, sofern die Stadtbibliothek 
Wolfsburg nicht durch gesetzliche Vorschriften hierzu verpflichtet ist. Die Daten werden auf der 
Grundlage des Art 6 Abs. 1 Buchstabe e) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung 
mit dieser Benutzungs- und Gebührenordnung verarbeitet. Eine schriftliche Information zur Daten-
verarbeitung nach Artikel 13 DSGVO wird bei der Anmeldung zur Verfügung gestellt. 

 
2. Die Kundendaten bestehen aus Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Entgelt-

kategorie und gegebenenfalls entsprechenden Angaben zu einem/einer Erziehungsberechtigten. 
 

3. Die Daten werden 2 Jahre nach Ablauf des Jahrs gelöscht, in dem der Benutzungsausweis seine 
Gültigkeit verliert, sofern nicht offene Forderungen seitens der Stadtbibliothek Wolfsburg bestehen. 

 
4. Die Daten des/der Entleiher*in eines Mediums können bis zur nächsten Ausleihe des Mediums 

ermittelt werden. 
 

5. Eine personenbezogene Auswertung der Nutzungsdaten findet nicht statt. Für statistische Zwecke 
werden anonymisierte Analysen durchgeführt. 
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§ 4 

Nutzungsausweis („BildungshausCard“) 
 

1. Der Nutzungsausweis („BildungshausCard“) ist bei jedem Besuch der Stadtbibliothek mitzufüh-
ren und auf Verlangen dem Bibliothekspersonal vorzulegen. Er ist nicht übertragbar und bleibt 
Eigentum der Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek ist berechtigt zu prüfen, ob die*der Nutzer*in 
ihren*seinen eigenen Nutzungsausweis benutzt. Zur Überprüfung kann die Stadtbibliothek auch 
die Vorlage des Personalausweises oder eines anderen amtlichen Ausweises verlangen. 

 
2. Änderungen der Anschrift oder des Namens die*der Nutzer*in sind der Stadtbibliothek unver-

züglich mitzuteilen. 
 

3. Der Nutzungsausweis kann nach Zahlung der Monats- bzw. Jahresgebühr entspre-
chend verlängert werden. 

 

4. Nutzer*innen, bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter*innen, haften für Schäden und 
Kosten, die durch Missbrauch des Bibliotheksausweises entstehen. 

 
5. Ein Verlust des Nutzungsausweises ist der Stadtbibliothek unverzüglich anzuzeigen. Nutzer*in-

nen haften für alle Schäden, die bis zur Verlustmeldung durch Missbrauch des auf sie*ihn lau-
tenden Bibliotheksausweises entstehen. 

 

6. Für die Erstellung eines Ersatzausweises ist eine Gebühr zu entrichten. Die Gebühr entsteht 
bei der Abholung und wird gleichzeitig fällig. 

 
§ 5 

Entleihungen 
 

1. Die Ausleihe der Medien ist gebührenpflichtig gegen Vorlage des Nutzungsausweises und Ent-
richtung einer Nutzungsgebühr werden Medien nach Hause entliehen. Die Gebühr entsteht je-
weils bei der Aktivierung des Nutzungsausweises und wird gleichzeitig fällig. 

 
2. Nutzer*innen sind verpflichtet, 

 

 für alle Buchungsvorgänge den Nutzungsausweis vorzulegen, 

 die Medien spätestens bis zum Ende der Leihfrist unaufgefordert inner-

halb der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek in einer der Ausleihstellen zurückzu-

geben, 

 bei der Rückgabe der Medien die Rückbuchung abzuwarten. 
 

3. Die Online-Angebote der Stadtbibliothek wie das Ausleihen über die Onleihe und die Daten-
banknutzungen können nur mit aktivem Nutzungsausweis erfolgen. 
 

4. Die Bibliotheksleitung kann die Nutzungserlaubnis auf die Bibliotheksräume beschränken. 
Dies gilt in der Regel für die Bücher in den Lesesälen und Handbibliotheken sowie in beson-
deren Fällen für Zeitschriften, audiovisuelle Medien und sehr wertvolle Bücher. 

 

5. Die Bestände für Erwachsene stehen minderjährigen Nutzer*innen nur eingeschränkt zur Ver-
fügung. Die Nutzungsentscheidung trifft die Bibliotheksleitung, im Einzelfall das diensthabende 
Bibliothekspersonal. 

 
6. Die Anzahl der Medien, die von einer*einem Nutzer*in gleichzeitig entliehen werden dür-

fen, kann von der Bibliotheksleitung allgemein beschränkt werden. 



Jahrgang 20                                          Amtsblatt Nr. 19                        Wolfsburg, 12. Mai 2023                                   Seite 259 

 

 

 
§ 6 

Sonderbestimmungen im Rahmen der Nutzerselbstbedienungsangebote 

 
1. In der Stadtbibliothek wird nach RFID-Einführung die Nutzer*innen-Selbstverbuchung - 

Ausleihe und Rückgabe - angeboten. 
 

2. Medien müssen hierbei vom Nutzenden auf Vollständigkeit (siehe Medienaufkleber) überprüft 
werden. Fehlende Teile sind sofort anzuzeigen. Erfolgt keine Anzeige, gelten die Medien als 
vollständig ausgeliehen. 

 
3. Die*der Nutzer*in muss den Verbuchungsvorgang an der Nutzer*innen-Selbstverbuchungssta-

tion stets mit "Beenden" abschließen, bevor er die Station verlässt ("Log-out"). Für Fremdbu-
chungen auf ihrem*seinem nicht geschlossenen Konto haftet die*der Nutzer*in. 

 
§ 7 

Vormerkungen & Medientransport 
 

Entliehene Medien können vorgemerkt werden. Ferner können Medien, die zum Bestand einer ande-
ren Zweigstelle gehören, in eine gewünschte Zweigstelle transportiert werden lassen, um diese dort 
abholen zu können. Sobald die Medieneinheit zur Entleihung bereitsteht, werden die Nutzer*innen 
benachrichtigt. Mit der Vormerkung bzw. Bestellung in eine andere Zweigstelle entsteht eine Gebühr, 
die bei Entleihung der Medien fällig wird. Vorgemerkte Medien werden in der Regel nicht länger als 7 
Tage bereitgehalten. 

 

§ 8 
Leihverkehr über auswärtige Bibliotheken 

 
Nicht im Bestand der Stadtbibliothek vorhandene Literatur kann nach den Bestimmungen der 
„Ordnung des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland“ in der jeweils geltenden Fassung aus 
auswärtigen Bibliotheken gegen Entrichtung einer Auslagenpauschale vermittelt werden. Die Ausla-
genpauschale entsteht bei Bestellabgabe und wird – unabhängig vom Erfolg der Bestellung – sofort 
fällig. Porto- bzw. Lieferkosten können ggf. zusätzlich berechnet werden. 

 
§ 9 

Internet 
 

1. Gegen Vorlage des Nutzungsausweises oder eines anderen gültigen amtlichen Aus-
weises und Erstattung ggf. anfallender Auslagen stehen den Benutzer*innen PC’s o-
der mobile Endgeräte zur Internet-Recherche zur Verfügung. Mit der Nutzung  der 
Dienste werden die jeweils gültigen Nutzungsbedingungen des Anbieters anerkannt, 
die beim Login akzeptiert werden müssen. 

 

2. Minderjährige erhalten Zugang zum Internet bei schriftlicher Einwilligung der gesetzli-
chen Vertretung. 

 

3. Die Bereitstellung der Dienste richtet sich nach den jeweiligen technischen und be-
trieblichen Möglichkeiten. Ein Anspruch auf funktionsfähige Dienste oder eine be-
stimmte örtliche Abdeckung besteht nicht. Die Stadtbibliothek übernimmt keine Ge-
währ dafür, dass die Dienste störungs- und unterbrechungsfrei nutzbar ist. Auch kann 
sie keine Übertragungsgeschwindigkeiten gewährleisten. Die Stadtbibliothek behält 
sich das Recht vor, den Zugang zu den Diensten im Falle notwendiger technischer 
Reparatur- und Wartungsarbeiten ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu be-
schränken oder einzustellen. 
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4. Es ist untersagt, rechtswidrige, Gewalt verherrlichende, pornographische, rassistische, beleidi-

gende oder kommerziell werbende Beiträge zu versenden bzw. Beiträge abzurufen, die gegen 
geltendes Recht verstoßen. Beim Ausdrucken, Versenden oder Herunterladen von Texten, Bil-
dern, Software etc. sind sämtliche Rechte Dritter (z.B. Urheberrecht, Leistungs- und gewerbliche 
Schutzrechte, Lizenzen) zu beachten. 

 

5. Es besteht kein Anspruch darauf, dass bestimmte Dienste über das WLAN genutzt werden kön-
nen. So können insbesondere Port-Sperrungen, Sperrungen einzelner Zieladressen und die 
Drosselung der dem jeweiligen Nutzenden zur Verfügung stehenden Bandbreite insbesondere 
aus Gründen der Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs, der Datensicherheit und des 
Jugendschutzes vorgenommen werden. In der Regel wird das Surfen im Internet und das Sen-
den und Empfangen von E-Mails ermöglicht. 

 

 

6. Im Internet werden Daten ungesichert übermittelt. Die Stadtbibliothek haftet nicht für persönliche 
Daten der Nutzer*in, wenn Dienste genutzt werden, bei denen persönliche Daten, Kreditkarten-
informationen und Passwörter abgefragt werden. Die Stadtbibliothek ist auch nicht verantwort-
lich für die Inhalte und die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter, die über die bereitgestellte 
Leitung und den Zugang abgerufen werden oder für Schäden, die dem Nutzenden dadurch ent-
stehen. 

 
7. Die eigenmächtige Installation von Programmen sowie Änderungen an den Arbeits-

plätzen dürfen nicht vorgenommen werden. 

 
 

§ 10 
Sonderleistungen 

 
1. Für Informationsvermittlung aus externen Datenbanken haben Nutzer*innen die Kosten zu 

erstatten, die der Stadtbibliothek berechnet werden. 
Die Kosten entstehen mit Auftragserfüllung und werden gleichzeitig fällig. 

 
2. Recherchen aus dem Bibliothekskatalog (OPEN) und Internet können gegen Entrichtung einer 

Gebühr ausgedruckt werden. Die Gebühr entsteht bei Auftragserfüllung und wird bei Entgegen-
nahme des Ausdrucks fällig. 

 
3. Für weitere in Abs. 1 und 2 nicht aufgeführte Sonderleistungen der Stadtbibliothek werden Aus-

lagen geltend gemacht, die von den Nutzer*innen zu erstatten sind. Die Art der Sonderleistungen 
und die Höhe der Auslagen ergeben sich aus einem Aushang in der Stadtbibliothek. 

 
§ 11 

Leihfristen 
 

1. Die Leihfrist beträgt in der Regel 4 Wochen; sie kann für bestimmte Medienarten verkürzt 
werden; dieses wird durch Aushang bzw. einen entsprechenden anderweitigen Hinweis 
angezeigt. 

 
Die Leihfrist ist einzuhalten. Für Medien, die nicht zwischenzeitlich vorbestellt sind, kann die Leih-
frist auf Antrag max. zweimal verlängert werden. Verlängerungsanträge sind auch an der Selbst-
verbuchungsstation, telefonisch, per Mail oder online möglich. Der Antrag muss vor Ablauf der Frist 
gestellt werden, anderenfalls entstehen die in Abs. 4 genannten besonderen Nutzungsgebühren 
(Versäumnisgebühren). Leihfristverlängerungen sind unter Vorbehalt möglich. 

 

2. Für einzelne Nutzer*innengruppen (Arbeitsgemeinschaften, Kurse o. ä.) oder für Teile des Be-
standes, deren Nutzung einen längeren oder kürzeren Zeitraum erfordert, können von der Bib-
liotheksleitung bei der Ausgabe abweichende Leihfristen festgesetzt werden. 
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3. Mit Überschreitung der Leihfrist entsteht über die allgemeine Nutzungsgebühr des 

§ 5 Abs. 1 hinaus eine besondere Nutzungsgebühr (Sondernutzung) für die Inanspruchnahme der 
Medien. Besondere Nutzungsgebühren entstehen auch, wenn ein Verlust nicht rechtzeitig bis zum 
Ende der Leihfrist angezeigt wird bzw. die beschädigten Medien oder die Ersatzleistungen (§ 12 
Abs. 4 S. 4) nicht bis zu diesem Zeitpunkt vorgelegt/getätigt werden. Die Gebühren entstehen 
jeweils am ersten Tag nach Ablauf der Leihfrist. Sie sind bei der Rückgabe der Medien, bei der 
Verlustanzeige bzw. bei der Ersatzleistung mit Bekanntgabe ihrer Höhe fällig. 

 
§ 12 

Behandlung von Medien 
 

1. Vor jeder Entleihung hat sich die*der Nutzer*in von dem Zustand der Medien oder Geräte zu 
überzeugen. Etwa vorhandene, äußerlich erkennbare Schäden sind der Stadtbibliothek sofort 
mitzuteilen. Anderenfalls gelten die Medien als im einwandfreien Zustand ausgehändigt. 

 
2. Die Medien sind sorgfältig zu behandeln und vor Beschädigung und Verlust zu schüt-

zen. 
 

3. Es ist nicht gestattet, entliehene Medien an Dritte weiterzugeben. 
 

4. Beschädigung oder Verlust von Büchern, Geräten und anderen Medien ist der Stadtbibliothek 
unverzüglich anzuzeigen. Für beschädigte oder verlorene Bücher, Geräte und andere Medien 
ist die*der Benutzer*in bzw. die*der gesetzliche Vertreter*in schadensersatzpflichtig. Der Um-
fang der Ersatzpflicht richtet sich nach den §§ 249 ff BGB. Die Benutzer*in hat die gleiche 
Medieneinheit wiederzubeschaffen, die von der Stadtbibliothek entliehen wurde. Falls die Wie-
derbeschaffung nicht möglich ist, ist der Anschaffungswert in Geld zu ersetzen oder sind die 
Kosten für die Beschaffung eines vergleichbaren Mediums zu tragen. Ein Abzug „Neu für Alt“ 
findet nicht statt. 

 

5. Für Medien, die antiquarischen Wert besitzen, werden die Kosten für die Wieder-
beschaffung ermittelt und in Rechnung gestellt. 
 

6. Für die Bearbeitung von Ersatzbeschaffung nach §10 (4) und (5) wird eine Bear-
beitungsgebühr erhoben. 

 
§ 13 

Hausordnung 
 

1. Das Mitbringen von Taschen und sonstigen Gepäckstücken in die Publikumsräume ist unter-
sagt. 

 

2. Tiere dürfen in die Bibliothek nicht mitgebracht werden. Dies gilt nicht für Blindenführ- oder Assis-
tenzhunde als notwendige Begleitung.  

 

3. In den Publikumsräumen ist das Trinken nur an speziell gekennzeichneten Stellen ge-
stattet. 

 

4. Essen und Rauchen sowie ruhestörendes Verhalten z. B. durch Telefonieren sind nicht 
gestattet. 

 

5. Das Hausrecht nimmt die Bibliotheksleitung wahr oder das mit dessen Ausübung beauf-
tragtes Bibliothekspersonal. Den Anweisungen ist Folge zu leisten. 
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§ 14 

Haftung 
 

1. Für Schäden, die durch die Nutzung von elektronischen oder audiovisuellen Medien am End-
nutzungsgerät der Nutzenden entstehen, übernimmt die Stadtbibliothek keine Haftung. 

 

2. Die Stadtbibliothek haftet nicht für abhanden gekommene Garderobe oder sonstige Gegen-
stände der Nutzer*innen. 

 
§ 15 

Ausschluss von der Nutzung 
 

Verstößt ein*e Nutzer*in schwerwiegend oder wiederholt gegen die Bestimmungen der Nutzungsord-
nung oder ist sonst durch den Eintritt besonderer Umstände der Bibliothek die Fortsetzung eines Nut-
zungsverhältnisses nicht mehr zuzumuten, so kann die*der Nutzende vorübergehend oder dauernd, 
teilweise oder ganz von der weiteren Nutzung ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für Nutzer*in-
nen, die mit der Zahlung von Gebühren oder Ersatzbeträgen im Rückstand sind. Gleichzeitig kann der 
Nutzungsausweis eingezogen werden. Die aus dem Nutzungsverhältnis entstandenen Verpflichtun-
gen der Nutzenden werden durch den Ausschluss nicht berührt. Unberührt bleiben auch Maßnahmen 
auf den Gebieten des Haus-, Ordnungs-, und Strafrechts. 

 
 

§ 16 
Kosten und Gebühren 

 
Sämtliche Kosten und Gebühren sind in der „Gebührenordnung der Stadtbibliothek Wolfsburg“ festge-
legt, die Bestandteil dieser Satzung ist. Die Ansprüche der Stadtbibliothek werden, soweit sie nicht 
formlos durch die*den Nutzer*in anerkannt und beglichen werden, durch Leistungsbescheid bzw. Leis-
tungsklage geltend gemacht. Ggf. werden Mittel des Verwaltungszwanges eingesetzt. Die Einziehung 
der ausgeliehenen Medien, der Gebühren, Versäumnisentgelte sowie der Ersatzleistungen zu deren 
Rückgabe bzw. 
Begleichung vergeblich aufgefordert wurde, erfolgt durch das Verwaltungsvollstreckungsverfahren 
nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen. Solange die*der Nutzer*in der Aufforderung zur 
Rückgabe nicht nachkommt oder geschuldete Gebühren nicht entrichtet, kann die Bibliothek die Aus-
leihe weiterer Medien an sie/ihn einstellen und die Verlängerung der Leihfrist versagen. 

 

Gebührenschuldner*in ist die*der Nutzer*in bzw. die*der gesetzliche Vertreter*in. 
 

Über den vollständigen oder teilweisen Erlass von Gebühren unter der Voraussetzung des 
§ 11 Abs. 5 NKAG in Verbindung mit § 227 Abgabenordnung entscheidet die Bibliotheks- leitung. 

 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

Diese Nutzungs- und Gebührenordnung tritt am 01.05.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Nutzungs- 
und Gebührenordnung vom 01.08.2020 außer Kraft. 
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Gebührenordnung der Stadtbibliothek Wolfsburg 

 
1. Nutzungsgebühren 
 
1.1 Nutzung 
Für die Benutzung der Stadtbibliothek Wolfsburg und der Online-Medien fallen folgende 
Gebühren an: 
 
- Jahresgebühr (Benutzungsjahr) 24,00 Euro 

- Jahresgebühr für Partner*in (Benutzungsjahr) 36,00 Euro 
- Monatsgebühr (Benutzungsmonat) 5,00 Euro 
- Jahresgebühr für Studierende, Schüler*innen sowie Auszubildende ab dem vollen-

deten 21. Lebensjahr 10,00 Euro 
 
1.2 Vormerkungen 
- je Medieneinheit 1,00 Euro 
 
1.3 Medientransport 
Transport von Medien aus dem Bestand der Stadtbibliothek zu einer anderen Zweigstelle zur dortigen 
Ausleihe 
- je Transportfahrt 3,00 Euro und je Medieneinheit 2,00 Euro (inklusive Vormerkungsgebühr) 
 
1.4 Bestseller 
- Leihgebühr je Bestseller 2,50 Euro 
 
1.5 Fernleihe: 
- je Medieneinheit 2,00 Euro 

zuzüglich der Kosten, die ggf. von der auswärtigen Bibliothek in Rechnung gestellt werden 
 

1.6 Gebührenbefreiung: 
Die Gebühren nach Ziffer 1.1 werden erlassen für: 

 Heranwachsende bis zum vollendeten 21. Lebensjahr 

 Inhaber*innen der Wolfsburg-Card (Empfänger*innen folgender laufender Leistungen: Arbeitslo-
sengeld II oder Sozialgeld II nach dem Sozialgesetzbuch (SGB); Grundsicherung, Hilfe zum Le-
bensunterhalt, Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII; der Kinder- und Ju-
gendhilfe (SGB VIII); des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG); des Wohngeldgesetzes) 

 Inhaber*innen der Ehrenamtskarte oder der Juleica 

 Bundesfreiwilligendienstleistende, Freiwillige im FSJ, FKJ, FÖJ u. ä. 

 Gemeinnützige Institutionen, die sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen oder Ausbildungszweck 
dienen 

 Dienstliche Nutzung durch Mitarbeitende der Stadtverwaltung 

 Lesepat*innen 

 Lebensretter*innen 
Inhaber*innen der Wolfsburg-Card werden auch die Gebühren nach Ziffer 1.2 erlassen. 
 

2. Sonderleistungen 
 

2.1 Nutzung externer Datenbanken: Kosten, die von dem externen Datenbankenanbieter in Rech-
nung gestellt werden 

 
2.2 Ausdrucke je Druckseite DIN-A-4 0,10 Euro, DIN-A-3 0,20 Euro 
 
2.3 Adressermittlung: 2,00 Euro 
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3. Besondere Nutzungsgebühren (Versäumnisgebühren): Über-

schreitung der Leihfrist bis zu 
 Erwachsene Minderjährige 
1 Woche je Medieneinheit 1,00 Euro 0,50 Euro 
2 Wochen je Medieneinheit 2,00 Euro 1,00 Euro 
3 Wochen je Medieneinheit 3,00 Euro 1,50 Euro 
4 Wochen je Medieneinheit 4,00 Euro 2,00 Euro 
5 Wochen je Medieneinheit 5,00 Euro 2,50 Euro 
Bearbeitungsgebühr Leistungsbescheid 10,00 Euro  

 
4. Schadensersatz 

 
4.1 Ersatz für Beschädigung oder Verlust von Medien:  
Wiederbeschaffung der gleichen Medieneinheiten, die von der Stadtbibliothek entliehen oder in der 
Bibliothek genutzt wurden. Falls die Wiederbeschaffung nicht möglich ist, ist der Anschaffungswert in 
Geld zu ersetzen oder die Kosten für die Beschaffung eines vergleichbaren Mediums zu tragen. Für 
Medien, die antiquarischen Wert besitzen, werden die Kosten für die Wiederbeschaffung ermittelt und 
in Rechnung gestellt. 
 
4.2 Beschädigung, Entfernung oder Verlust von Beilagen (z. B. CD-Beihefte, CD-ROMs, 
Landkarten, Spielfiguren) oder Verpackungen: 
Wiederbeschaffungswert 
 
4.3 Beschädigung oder Entfernung der DV-Verbuchungsnummer/RFID-Etiketten: 
3,00 Euro zzgl. des durch Aushang bekanntgemachten Beschaffungspreises für das Etikett 
 
4.4 Erstellung eines Ersatzausweises nach Verlust, Beschädigung 
3,00 Euro zzgl. des durch Aushang bekanntgemachten Beschaffungspreises für den Ersatzausweis 
 
4.5 Ersatzteile für Spiele bei Verlust 
Je schadensersatzpflichtigem Medium nach Ziffer 4.1 und 4.2 wird eine Bearbeitungsgebühr von 3,00 
Euro erhoben.  
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Ausschuss-und Ortsratssitzungen 

 
Bekanntmachung der 13. Sitzung des Rates der Stadt Wolfsburg am Mittwoch, den 17.05.2023 um 
16:00 Uhr im Rathaus A, Ratssitzungssaal, Porschestr. 49, 38440 Wolfsburg. 

 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 22.03.2023 
 

 
 

3 Anfragen an den Rat der Stadt 
 

 
 

3.1 Bußgelder gegen Corona-Maßnahmen 
AfD-Fraktion 
 

F 2023/0033 
 

3.2 Berufsverbote und Betretungsverbote 
Ratsfrau Göpfert 
 

F 2023/0034 
 

4 8. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Wolfsburg vom 
09.04.1981 
Berichterstatter: Ratsherr Reimer 
 

V 2023/0545 
 

5 11. Änderung des Flächennutzungsplans „Suhler Straße“ im Stadtteil 
Westhagen 
- Feststellungsbeschluss  - 
Berichterstatter: Ratsherr Kronschnabel 
 

V 2023/0529 
 

6 17. Änderung des Flächennutzungsplans 
 „Westlich Frankfurter Straße“ im Stadtteil Westhagen 
- Feststellungsbeschluss - 
Berichterstatter: Ratsherr Kronschnabel 
 

V 2023/0530 
 

7 Bebauungsplan "Steimker Berg, 1. Änderung" im Stadtteil Steimker Berg 
- erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 
Berichterstatter: Ratsherr Kronschnabel 
 

V 2023/0537 
 

8 Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzung für Westhagen 
(Sanierungsaufhebungssatzung) 
Berichterstatter: Ratsherr Kronschnabel 
 

V 2023/0531 
 

9 Verlängerung der 1. Veränderungssperre zum Bebauungsplan 
“Gewerbegebiet Hafenstraße“ im Stadtteil Fallersleben der Stadt 
Wolfsburg 
– Satzungsbeschluss – 
Berichterstatter: Ratsherr Kronschnabel 
 

V 2023/0486 
 

10 Anpassung der städtischen Zuschüsse für die Freiwillige Feuerwehr 
Berichterstatter: Bürgermeister Klaffehn 
 

V 2022/0445 
 

11 Verkehrsregelung durch die Freiwillige Feuerwehr zur Sicherung 
gemeindlicher Veranstaltungen 
Berichterstatter: Bürgermeister Klaffehn 

V 2023/0472 
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12 Erweiterung der stationären Geschwindigkeits- und 

Rotlichtüberwachungsanlage am St. Annen-Knoten 
- Objektbeschluss - 
und Zustimmung zur Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung 
gem. § 117 NKomVG 
Berichterstatter: Bürgermeister Klaffehn 
 

V 2023/0554 
 

13 - KENNTNISNAHME - 
Straßenbenennung Baugebiet „Sonnenkamp Q III“, Nordsteimke 
 

V 2023/0540 
 

14 Schulentwicklungsplanung – Bunte Grundschule: Zusätzliche, temporäre 
1. Klasse für das Schuljahr 2023/24 
Berichterstatterin: Ratsfrau Dr. Westphal-Schmidt 
 

V 2023/0527 
 

15 Erweiterung Mobilbau für die Haupt- und Realschule im Schulzentrum 
Fallersleben 
-Planungsbeschluss- 
Zustimmung zur Bereitstellung einer außerplanmäßigen Auszahlung 
gemäß § 117 NKomVG 
Berichterstatterin: Ratsfrau Dr. Westphal-Schmidt 
 

V 2023/0538 
 

16 Aufhebung der Richtlinie für kirchliche Bauten 
Berichterstatterin: Ratsfrau Straube 
 

V 2023/0549 
 

17 Hallenbad – Zentrum junge Kultur Wolfsburg GmbH 
Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung,  
Einlage in die Kapitalrücklage und Zustimmung zur Bereitstellung einer 
außerplanmäßigen Auszahlung gem. § 117 NKomVG 
Berichterstatterin: Ratsfrau Straube 
 

V 2023/0567 
 

18 Anpassung der Elternbeitragstabellen in Wolfsburg zum Kita-Jahr 
2023/2024 
Berichterstatter: Ratsherr Musiol 
 

V 2023/0550 
 

19 Änderung der Satzung über die Entschädigung für Ratsfrauen und -
herren, Mitglieder der Ortsräte, Schiedspersonen, Ehrenbeamt*innen und 
ehrenamtlich Tätige 
 

V 2023/0556 
 

20 Aller-Ohre-Ise-Verband  
Wahl der Schaubeauftragten für die Schaubezirke Oberaller 1 bis 3 
 

V 2023/0553 
 

21 Vertretung der Stadt Wolfsburg im Vorstand des Aller-Ohre-Ise-
Verbandes 
 

V 2023/0574 
 

22 Vertretung der Stadt Wolfsburg in der Mitgliederversammlung des 
Deutschen Erbbaurechtsverbands e. V 
 

V 2023/0555 
 

23 Umbesetzung im Ausschuss für Schule und Bildung 
hier: Vertreter*in der Hochschulen 
 

V 2023/0557 
 

24 Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen aus dem Jahr 2023 
 

V 2023/0582 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 0361 28-2057 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 

 
 

http://www.wolfsburg.de/ausschreibungen
http://www.dtvp.de/Center/
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Öffentliche Zustellungen 
 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich  
Bürgerdienste 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 

Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Uzgrindis, Eligijus 
 
Letzte bekannte Anschrift: Moletu Gatve 64, LT-28135 UTENA 
 
Aktenzeichen: 990201424119 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag  08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Lieske 
 
 


